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anstreben, will durch weltweite Zusam-
menarbeit und Freundschaft das gegen-
seitige Verständnis fördern und will per-
sönliche und finanzielle Hilfe im Rahmen
nationaler und internationaler Projekte lei-
sten. Der Zürcher Klub zum Beispiel un-
terstützt eine alleinstehende Mutter, orga-
nisiert jedes Jahr für die Bewohner eines
Altersheimes einen Ausflug, zahlt Stipen-
dienzuschüsse an junge Zürcherinnen für
England-Aufenthalte und hilft finanziell ei-
ner Schweizer Ärztin, die in Kamerun ein
Spital aufbaut und leitet.
Der erste europäische Klub wurde 1930 in
Wien gegründet; 1931 folgte der erste
Klub in Deutschland. Der erste schweize-
rische Klub entstand 1948 in Bern. Die
Organisation ist heute in 48 Ländern ver-
treten und zählt in 700 einzelnen Klubs
insgesamt rund 25 000 Mitglieder. Die zehn
schweizerischen Klubs beteiligen sich ge-
meinsam an nationalen Projekten. So wur-
den von 1974 bis 1976 beispielsweise die
Mittel zur Verbesserung der Wolle-Verar-
beitung in Sonogno (Val Verzasca) ge-
spendet, und so werden gemeinsam und
in Zusammenarbeit mit dem Unicef Hilfs-
Projekte in Afrika und Südamerika unter-
stützt. Ein von Zonta International getra-
genes Werk ist die Amelia Earhart-Stif-
tung; dieser Fonds — nach der berühm-
ten Fliegerin, die Zonta-Mitglied war, be-
nannt — unterstützt mit Stipendien Stu-
dentinnen der Naturwissenschaften.

Freiheit besteht nicht darin, dass
ich tun kann, was ich will, son-
dem dass ich wollen kann, was
ich will. Johann Goff//eö F/cöfe

Merk-würdig!
Wer als verheiratete Frau auf dem Pass-
büro in Zürich einen Pass bestellt, muss
energisch «auf den Tisch klopfen», wenn
sie auch ihren Mädchennamen im amtli-
chen Ausweis dokumentiert haben will.
Es wird einem (freundlich) weisgemacht,
mit nur einem Namen habe man weniger
Scherereien Diese Praxis steht in kras-
sem Widerspruch zur Weisung des Justiz-
und Polizeidepartementes, die klar und
deutlich anordnet:
«Bei verheirateten Frauen ist dem Fami-
liennamen des Mannes nach einem Bin-
destrich der Mädchenname der Passbe-
werberin gemäss Familienregister anzu-
führen. Auf Wunsch der Passbewerberin
kann der Mädchenname jedoch wegge-
lassen werden. Auf den Passgesuchformu-
laren ist auf diese Wahlmöglichkeit hinzu-
weisen.»

Frist für Mütter
Das Eidgenössische Justiz- und Polizeide-
partement erinnert daran, dass Kinder,
die vor dem 1. Januar 1978 geboren sind
und damals das 22. Altersjahr noch nicht
vollendet hatten, noch bis zum 31. Dezem-
ber dieses Jahres einen Antrag auf Aner-
kennung als Schweizer Bürger stellen
können. Diese im neuen Kindesrecht ent-
haltene Übergangsbestimmung betrifft laut
EJPD jene Kinder, deren Mutter gebürtige
Schweizerin ist. Beide Eltern müssen zu-
dem zur Zeit der Geburt der Kinder den
Wohnsitz in der Schweiz gehabt haben.

Der Antrag ist laut den Angaben bei der
zuständigen Behörde des Heimatkantons
der Mutter einzureichen.
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